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Die Steuerrechtsexperten des “Centro Studi SEAC” verfassen jeden Monat das Rundschreiben “info Azienda” und stellen es den Abonnenten zur Verfügung.

“Info Azienda” ist für die Kunden Ihrer Kanzlei oder Sozietät gedacht und enthält eine Zusammenfassung der aktuellsten steuerrechtlichen Neuerungen in leicht verständlicher Sprache, Analysen zu relevanten Themen und einen Kalender der steuerrechtlichen Pflichten  im laufenden Monat.

In  der Anlage finden Sie “info Azienda” Nr .  5 für den Monat Mai 2025.


 



	

	






In Zusammenarbeit mit dem “Centro Studi SEAC” senden wir Ihnen das Rundschreiben Nr. 5 von
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	AKTUELLES AUS DEM STEUERRECHT



	“Redditometro” und e
prove documentali
















Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 24.2.2026, Nr. 4123
	Bei der Steuerfestsetzung auf der Grundlage von bestimmten Ausgaben des Steuerzahlers (“redditometro”) ist für den Gegenbeweis die reine Verfügbarkeit anderer und weiterer Einkünfte nicht ausreichend” weil “obwohl dieser Nachweis nicht ausdrücklich vorgesehen ist“ der Steuerzahler dennoch durch geeignete Dokumente (z.B. Bankauszüge) nachweisen muss,  wie hoch diese Einkünfte waren und wie lange sie besessen wurden.

	Hauptwohnsitz und IMU






























































Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 30.3.2026, Nr. 7745
	Nach der Verlegung des meldeamtlichen Wohnsitzes ist vorbehaltlich Gegenbeweis davon auszugehen, dass die betreffende Immobilie der Hauptwohnsitz des Steuerzahlers ist. Die Beweislast, dass dies nicht der Fall ist, obliegt der Kommunalverwaltung. Laut dem besprochenen Urteil:
· “bedeutet die Tatsache, dass der Arbeitsplatz Hunderte Kilometer entfernt liegt, nicht automatisch, dass  dies nicht der gewöhnliche Aufenthaltsort des Steuerzahler ist; dieser muss aber nachweisen, dass er effektiv regelmäßig und systematisch zum Wohnsitz zurückkehrt“ ;
· Der gewöhnliche Aufenthaltsort (“dimora abituale”) “ist durch das objektive Element des Verbleibens (“permanenza”) an einem bestimmten Ort gekennzeichnet und durch das subjektive Element der Absicht, oder dauerhaft zu wohnen, welche aus den Gewohnheiten  und den normalen sozialen Beziehungen des Steuerzahlers abzuleiten ist“.

	“Sperrung” der Zahlungen an Freiberufler bei Steuerschulden














































Rundschreiben des Justizministeriums vom 17.3.2026
	Ab dem 15.6.2026 kommen die neuen Bestimmungen aus dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 im Hinblick auf die „Sperrung“ (“blocco”) der Zahlungen der Honorare von Freiberuflern durch die Öffentliche Verwaltung zur Anwendung. Im Besonderen gilt, dass die Gerichtsämter vor einer Zahlung an Freiberufler prüfen müssen, ob diese bereits abgelaufene Steuerschulden haben. 
Ist dies der Fall, dann erfolgt die Zahlung jenes Betrags, welcher der Steuerschuld entspricht, direkt an den Einhebungsbeauftragten und der Freiberufler erhält nur mehr den etwaigen Restbetrag. Die neuen Bestimmungen gelten auch für:
· Leistungen, die vor dem 15.6.2026 erbracht wurden;
· Zahlungen unter € 5.000.




	



ANALYSE
DIE ENTNAHME DER IMMOBILIE DES EINZELUNTERNEHMERS


Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 sieht wieder die begünstige Entnahme von Betriebsimmobilien aus dem Unternehmen („Privatisierung“) vor, wobei wiederum eine Ersatzsteuer von 8% anfällt. Sie Möglichkeit gilt:
· für Immobilien, die zum 30.9.2025 im Besitz des Unternehmens waren;
· und mit Wirkung ab dem 1.1.2026.
Nachdem Absatz 41 von Art. 1, Gesetz Nr. 199/2025 (das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026) seinerseits auf die “Bestimmungen von Artikel 1, Absatz 121, Gesetz 208/2015” Bezug nimmt, kann auch im Hinblick auf diese neue Begünstigung auf die amtlichen Klärungen der Agentur für Einnahmen im Rundschreiben vom 1.6.2016, Nr. 26/E verwiesen werden.
SUBJEKTIVER ANWENDUNGSBEREICH
Die begünstige Entnahme kann von Steuerzahlern in Anspruch genommen werden, welche zum 30.9.2025 und bis zum 1.1.2026 Einzelunternehmer waren, auch wenn bereits die Liquidation des Unternehmens lief. 
	[image: Simbolo_NB]
	Die Entnahme ist auch bei vereinfachter Buchführung möglich.


Die Entnahme kann auch:
· vom Erben des Unternehmers vorgenommen werden, wenn dieser nach dem 30.9.2025 verstorben ist, sofern der Erbe die Tätigkeit als Einzelunternehmer weitergeführt hat;
· oder vom Steuerzahler, dem der Betrieb geschenkt wurde und der die Tätigkeit als Einzelunternehmer weitergeführt hat; dabei ist zu berücksichtigen, dass im Sinne von Art. 58 die steuerrechtlich anerkannten Werte des Schenkenden weitergeführt werden.
Steuerzahler, welche die Begünstigung nicht in Anspruch nehmen können
Wie die Agentur für Einnahmen im genannten Rundschreiben Nr. 26/E ausführt, ist die Begünstigung ausgeschlossen für:
· Steuerzahler, welche zum 1.1.2026 nicht mehr Unternehmer waren, die also die Tätigkeit eingestellt und die MwSt.-Nr. zum 31.12.2025 aufgelöst hatten;
· Einzelunternehmer, die ihren einzigen Betrieb vor dem 1.1.2026 verpachtet haben (in diesem Fall ist ja die Einstufung als Unternehmer ausgesetzt);
· Der einzige  Gesellschafter einer Personengesellschaft, welcher zwar keine neuen Gesellschafter aufgenommen hat, aber dennoch die Umwandlung in ein Einzelunternehmen bis zum 30.9.2025 nicht vollzogen hat.

Steuerzahler mit Pauschalabrechnung
Steuerzahler mit Pauschalabrechnung könnten zwar theoretisch die Begünstigung in Anspruch nehmen; es ist für sie aber wirtschaftlich nicht sinnvoll, nachdem – wie die Agentur für Einnahmen im Rundschreiben vom 4.4.2016, Nr. 10/E ausgeführt hat - “die Veräußerungsgewinne und -Verluste im Zeitraum der pauschalen Steuerabrechnung keine steuerrechtlichen Auswirkungen haben, auch wenn sie aus der Veräußerung von Gütern resultieren, die vor diesem Zeitraum erworben wurden“. Für diese Steuerzahler ist also die Privatisierung kein Veräußerungsgewinn. Wie die Agentur in der Auskunft vom 7.10.2019, Nr. 391, bestätigt, ist “die Entnahme der Güter steuerrechtlich irrelevant, da sie in einem Zeitraum erfolgt, in dem das Einkommen pauschal bestimmt wird“. 
OBJEKTIVER ANWENDUNGSBEREICH
Privatisiert werden können Betriebsimmobilien im Sinne von Art. 43, Absatz 2, TUIR, und zwar sowohl jene, die es aufgrund ihrer baulichen Merkmale sind, wie auch jene, deren Nutzung betrieblich ist („strumentali per natura“ / „per destinazione“), die zum 30.9.2025 im Besitz des Unternehmens waren.
	Betriebsgüter (Merkmale der Immobilie)
	Immobilien der Katasterklassen B, C, D, und A/10 (sie können auch dann begünstigt entnommen werden, wenn sie nicht betrieblich genutzt wurden oder vermietet wurden).
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	Wie im genannten Rundschreiben Nr. 26/E ausgeführt, sind die Immobilien der Katasterklasse A/10 dann als Betriebsimmobilien (“strumentali per natura”) zu betrachten, wenn “die Nutzung als Büro in der Bau- oder Nutzungsgenehmigung vorgesehen ist“ (auch nach einer nachträglichen Abfindung).




	Betriebsgüter (durch die Art der Nutzung)
	Immobilien, welche unabhängig von ihrer Katasterklasse betrieblich genutzt werden (es können nur jene begünstigt entnommen werden, welche ausschließlich  und unmittelbar für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit genutzt wurden).



	[image: Simbolo_NB]
	Nachdem der Charakter als Betriebsimmobilie (“strumentalità”) zum 30.9.2025 vorliegen musste, ist eine Vermietung nach diesem Datum kein Ausschlussgrund für die begünstigte Entnahme.



Wie von Art. 65, Absatz 1, TUIR vorgesehen, gelten Immobilien dann als Betriebsimmobilien, wenn sie:
· bei Steuerzahlern mit “ordentlicher” Buchführung im Inventarbuch eingetragen sind;
· bei Steuerzahlern mit vereinfachter Buchführung im Buch der abschreibbaren Güter eingetragen sind
Dabei ist zu berücksichtigen, dass bis zum 31.12.91:
· Betriebsimmobilien immer als solche galten, wenn sie effektiv betrieblich genutzt wurden („per destinazione“), und zwar auch dann, wenn sie nicht im Inventarbuch bzw. im Buch der abschreibbaren Güter eingetragen waren;
· Betriebsimmobilien aufgrund ihrer Merkmale (“per natura”) mussten dagegen  im Inventarbuch bzw. im Buch der abschreibbaren Güter eingetragen  sein.
	Art der Immobilie
	Voraussetzungen für die begünstigte  Entnahme

	Betriebsimmobilie durch ihre Merkmale
	Nur wenn im Inventarbuch/Anlagenverzeichnis eingetragen 

	Betriebsimmobilie  durch die Art der Nutzung
	erworben
bis zum 31.12.91
	Auch dann, wenn nicht im Inventarbuch / Anlagenverzeichnis eingetragen. 
Diese Immobilien gelten weiterhin als betrieblich und können begünstigt entnommen werden, wenn sie zum 30.9.2025 effektiv betrieblich genutzt wurden.

	
	erworben ab dem 1.1.92
	Nur wenn im Inventarbuch / Anlagenverzeichnis eingetragen
Eine Immobilie, die dort nicht eingetragen ist, kann nicht begünstigt privatisiert werden, weil sie der privaten und nicht der unternehmerischen Sphäre zugeordnet wird.
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	Die begünstigte Entnahme ist auch bei Immobilien möglich, welche der Unternehmer in einer Gütergemeinschaft besitzt (z.B. mit dem Ehepartner), betrifft dann aber nur jenen Anteil, der  dem Unternehmer gehört.


Ausschlüsse Die begünstige Entnahme ist für folgende Immobilien nicht möglich:
· Immobilien, die eine Waren bzw. Lagervermögen sind (“beni merce”);
· Immobilien, die weder ihrer Natur noch ihrer Nutzung nach betrieblich sind (auch wenn sie im Inventarbuch bzw. im Buch der abschreibbaren Güter eingetragen sind);
· Immobilien, die vor dem 1.1.2026 veräußert oder privatisiert wurden;
· Geleaste Immobilien (wenn sie nicht bis zum 30.9.2025 abgelöst wurden).
AUSÜBUNG DER OPTION
Die Entnahme:
· muss bis zum 31.5.2026 erfolgen. Wie die Agentur für Einnahmen im genannten Rundschreiben Nr. 26/E ausführt, kann die Option aus den konkludenten Handlungen des Unternehmers abgeleitet werden. 
Ausdruck dieses Willens des Unternehmers ist beispielsweise die Verbuchung der Entnahme:
· im Journal (bei “ordentlicher“ Buchführung);
· Im Verzeichnis der abschreibbaren Güter (bei vereinfachter Buchführung);
· Sie ist ab dem 1.1.2026 wirksam.
BESTIMMUNG  DER ERSATZSTEUER
Die begünstigte Entnahme setzt die Zahlung einer Ersatzsteuer in Höhe von 8% der Differenz zwischen Marktwert und steuerlich anerkanntem Wert  der Immobilie voraus.
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	[image: Simbolo_NB]
	Die begünstigte Entnahme kann auch dann erfolgen, wenn die Differenz zwischen Marktwert und steuerlich anerkanntem Wert  der Immobilie null oder negativ ist.


Marktwert
Nachdem auf die besprochene Privatisierung Absatz 121 von Art. 1 aus dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2016 anzuwenden ist, welcher seinerseits auf Absatz 117 Art. 1 verweist (begünstigte Zuweisung von Betriebsgütern an die Gesellschafter) ist der Marktwert („valore normale“) der Immobilie entweder:
· der Marktwert („valore di mercato“)  im eigentlichen Sinne (Art. 9, Absatz 3, TUIR);
oder aber
· der Katasterwert, wobei auf den Katasterertrag (RC), aufgewertet um 5% (25% für die Grundstücke) der Multiplikator im Sinne von Art. 52, DPR Nr. 131/86 unter Berücksichtigung der Erhöhungen ex DL Nr. 168/2004 (20%) sowie, für Immobilien der Katasterklasse B, ex DL Nr. 262/2006 (40%) anzuwenden ist:
	Katasterklasse der Immobilie
	Katasterwert

	A (mit Ausnahme von A/10) und C (mit Ausnahme von C/1)
	Aufgewerteter Katasterertrag (*) x 120
	KATASTERERTRAG x 126

	B
	Aufgewerteter Katasterertrag (*) x 168
	KATASTERERTRAG x 176,40

	A/10 und D
	Aufgewerteter Katasterertrag (*) x 60
	KATASTERERTRAG x 63

	C/1 und E
	Aufgewerteter Katasterertrag (*) x 40,8
	KATASTERERTRAG x 42,84


(*) Aufgewerteter Katasterertrag = KATASTERERTRAG x 1,05
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	Bei Immobilien, welche der Unternehmer in einer Gütergemeinschaft besitzt (z.B. mit dem Ehepartner), betrifft der Marktwert nur jenen Anteil, der dem Unternehmer gehört.


Der Marktwert als Grundlage der Besteuerung („Valore normale“) darf nicht unter dem Marktwert / Katasterwert liegen. Es kann aber auch ein Zwischenwert angesetzt werden. Liegt etwa der Marktwert bei € 280.000 und der Katasterwert bei € 200.000, können sowohl 200.000 Euro oder auch ein Wert zwischen 200.000 und 280.000 (z.B. 250.000) Euro angesetzt werden.
Steuerlich anerkannter Wert
Der steuerlich anerkannte Wert entspricht jenem, der im Inventarbuch / Buch der abschreibbaren Güter ausgewiesen ist - bei zuvor geleasten Güter ist es der Preis für die Ablöse („riscatto“), abzüglich der steuerlich in Abzug gebrachten Abschreibungen bis 2025 und unter Berücksichtigung etwaiger steuerlich relevanter Aufwertungen.
Nachdem die Entnahme ab dem 1.1.2026 wirksam ist, ist die Immobilie im Jahr 2025 noch abzuschreiben.
Wert des Grundstücks
Im Hinblick auf die Tatsache, dass jener Teil der Abschreibung, der sich auf das Grundstück bezieht, auf dem das Gebäude errichtet wurde, mit Wirkung von Art. 36, Absatz 7, DL Nr. 223/2006 steuerlich nicht absetzbar ist, hat das Rundschreiben Nr. 26/E der Agentur für Einnahmen klargestellt, dass “bei der Bestimmung des steuerlich anerkannten Wertes... muss auch der Wert des Grundstücks berücksichtigt werden, und zwar einschließlich der steuerrechtlich nicht in Abzug gebrachten Abschreibungen ”.
Somit gilt, dass das Grundstück:
· im Hinblick auf den steuerrechtlich anerkannten Wert der Immobilie berücksichtigt wird;
· die Abschreibungen bis zum Jahr 2025 sind nur relevant, soweit sie steuerrechtlich abgesetzt wurden.
ZAHLUNG DER ERSATZSTEUER
Die Ersatzsteuer auf die Entnahme ist in 2 Raten abzuführen (ohne Zinsen). Sie kann mit bestehenden Steuerguthaben verrechnet werden.
	erste Rate (60%)
	

	bis zum 30.11.2026

	zweite Rate (40%
	
	bis zum 30.6.2027


Die “Option” für die begünstigte Entnahme wird dann als abgeschlossen betrachtet, wenn die Immobilie und die geschuldete Ersatzsteuer im Vordruck REDDITI 2027 PF angegeben sind.
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MEHRWERTSTEUER
Mehrwertsteuerrechtlich ist die Entnahme eine Zuweisung der Immobilie an eine außerunternehmerische Zweckbestimmung. Nachdem hierfür mehrwertsteuerrechtlich keine spezifischen Begünstigungen vorgesehen sind, kommen die allgemeinen Regeln und im Besonderen Art. 2, Absatz 2, Nr. 5), DPR Nr. 633/72 zur Anwendung, wonach “die Zuweisung eines Gutes zur persönlichen oder familiären Nutzung durch den Unternehmer … oder andere nicht unternehmerische  Zwecke … als Veräußerung zu betrachten ist, auch wenn sie im Zuge der Auflösung der wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt, mit Ausnahme jener Güter, bei deren Ankauf die Vorsteuer nicht in Abzug gebracht wurde ”.
Somit:
· unterliegt die besprochene Privatisierung der Mehrwertsteuer - auch wenn sie dann MwSt.-befreit („esente“) sein sollte, sofern beim Ankauf die Vorsteuer in Abzug gebracht wurde;
· wurde die Vorsteuer dagegen nicht in Abzug gebracht (weil vor 1973 erworben/von Privaten erworben/jedenfalls ohne MwSt. erworben), dann ist die Veräußerung außerhalb des Anwendungsbereichs der MwSt.).
Die konkrete Anwendung der Mehrwertsteuer („imponibilitá“) oder aber die MwSt.-Befreiung („esenzione“) richten sich nach Art. 10, Absatz 1, Nr. 8-bis) / 8-ter), DPR Nr. 633/72, wobei zwischen Wohngebäuden und Gebäuden, die ihrer Natur nach Betriebsimmobilien sind, zu unterscheiden ist.
	BEGÜNSTIGE ENTNAHME WOHNGEBÄUDE

	Einzelunternehmer
	Entnahme
	MwSt.
	MwSt.-Satz

	Baufirma
	Binnen 5 Jahren
nach Abschluss der Arbeiten
	Unterliegt der MwSt.
	10%
4% falls Erstwohnung
22% falls “Luxuswohnung”

	
	Nach mehr als 5 Jahren 
nach Abschluss der Arbeiten
	MwSt.-befreit
	---

	
	
	Unterliegt der MwSt. (nach Option)
	10%
4% falls Erstwohnung
22% falls “Luxuswohnung””

	Sonstige
	Jede Art von Gebäuden
	MwSt.-befreit
	---



	BEGÜNSTIGE ENTNAHME BETRIEBSGEBÄUDE

	Einzelunternehmer
	Entnahme
	MwSt.
	MwSt.-Satz

	Baufirma
	Binnen 5 Jahren
nach Abschluss der Arbeiten
	Unterliegt der MwSt.
	22% - 10%

	
	Nach mehr als 5 Jahren 
nach Abschluss der Arbeiten
	MwSt.-befreit
	---

	
	
	Unterliegt der MwSt. (nach Option)
	22% - 10%

	Sonstige
	Jede Art von Gebäuden
	MwSt.-befreit
	---

	
	
	Unterliegt der MwSt. (nach Option)
	22% - 10%
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	Fällt die Entnahme in den Anwendungsbereich der MwSt. (mit anwendbarer MwSt. / MwSt.-befreit) ist eine elektronische Rechnung für Eigennutzung (“autoconsumo”) bis zum 31.5.2026 auszustellen; dabei ist der Rechnungstyp TD27 zu verwenden.


Die Entnahme unterliegt weder der Registersteuer noch der Hypothekar- und Katastersteuer.
Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Ist  die Entnahme  MwSt.-befreit (“esente”), so muss die Berichtigung des Vorsteuerabzugs ex Art. 19-bis2, DPR Nr. 633/72 erfolgen, und zwar zehntelweise, sofern nach dem Ankauf noch nicht 10 Jahre vergangen sind. Wie die Agentur für Einnahmen im Rundschreiben vom 13.5.2002, Nr. 40/E ausgeführt und in der Auskunft vom 17.6.2002, Nr. 194/E bestätigt hat, betrifft diese Berichtigung auch etwaige Baumaßnahmen in diesem Zeitraum (Instandhaltung, Wiedergewinnung, Sanierung etc.).
ENTNAHME EINER VERMIETETEN IMMOBILIE
Die Privatisierung kann auch eine Betriebsimmobilie zum Gegenstand haben, die vermietet ist. Die Wirkung der Entnahme ab dem 1.1.2026 hat Auswirkungen auf:
· die Mehrwert- und Registersteuer; 
· die Einkommensteuer (ab dem Zeitpunkt der Entnahme generiert die Immobilie keine Einkommen aus Unternehmen mehr, sondern Einkünfte aus Liegenschaften).
Auswirkungen auf die MwSt.
Nachdem die Immobilie nach der Entnahme ab dem 1.1.2026 der Privatsphäre des Unternehmers zuzurechnen ist, müssen Mietrechnungen, die in den ersten Monaten des Jahres 2026 noch mit MwSt. Ausgestellt wurden, nachträglich berichtigt werden, wie die Agentur für Einnahmen in der Auskunft vom 20.10.2008, Nr. 390/E klarstellt; dabei ist eine Gutschrift auszustellen („nota di variazione”).
Es ist also eine Gutschrift ex Art. 26, Absatz 2, DPR Nr. 633/72 auszustellen (auch dann, wenn die Rechnungen ex Art. 10, DPR Nr. 633/72 MwSt.-befreit waren); die in Rechnung gestellte MwSt. ist dem Mieter zurückzuerstatten. 
Auswirkungen auf die Registersteuer
Die Registersteuer auf Mietverträge beträgt:
	Vermietung
	Registersteuer

	Betriebliche Immobilie (auch falls der Vertrag der MwSt. unterliegt)
	1%

	Sonstige Immobilien
	2%


Nachdem die Immobilie, wie bereits ausgeführt, nach der Entnahme ab dem 1.1.2026 der Privatsphäre des Unternehmers zuzurechnen ist, beträgt die Registersteuer ab diesem Zeitpunkt 2% und nicht mehr 1%. 
In der genannten Auskunft Nr. 390/E wird klargestellt, dass im Sinne von Art. 19, DPR Nr. 131/86 “die Entnahme der Immobilie aus dem Vermögen des Unternehmens einen Geschäftsfall darstellt, welcher dem Steueramt mitgeteilt werden muss, um die Registersteuer nachträglich zu berichtigen“. 
Es ist also eine Nachzahlung der Registersteuer erforderlich, und zwar binnen 20 Tagen ab der Zahlung der ersten Rate der Ersatzsteuer. Nachdem diese am 30.11.2026 fällig wird, muss die Nachzahlung bis zum 21.12.2026 erfolgen (der 20.12 ist ein Sonntag).
Auswirkungen auf die Einkommensteuer
Ab dem Jahr 2026 (Vordruck REDDITI 2027) sind die Einkünfte aus der privatisierten Immobilie im Abschnitt RB anzugeben und nach Maßgabe der Bestimmungen zu den Einkünften aus Liegenschaften („redditi fondiari“) zu besteuern.
Die Ausstellung der zuvor genannten Gutschrift ist also auch erforderlich, um die im Jahr 2026 erhaltenen Mietzahlungen aus den Einkünften aus Unternehmen auszuschließen.



	FÄLLIGKEITEN 
Im Mai


[bookmark: _Hlk183005350]

	Freitag,  15. Mai



	ERHÖHUNG DES STEUERGUTHABENS
„ZES UNICA MEZZOGIORNO”2025
	Vorlage an die Agentur für Einnahmen der Mitteilung, dass das Steuerguthaben  “Transizione 5.0“ nicht in Anspruch genommen wurde, um die Erhöhung um 14,6189% des Guthabens “ZES Unica Mezzogiorno” für das Jahr 2025 in Anspruch nehmen zu können.


	CPB 2025-2026
ABFINDUNG FÜR DIE JAHRE 2019-2023
	Zahlung der dritten Rate (mit Zinsen von 1,6% ab dem 15.3.2026) der Ersatzsteuer für jene Steuerzahler, die den ISA unterliegen, für die zweijährige Steuervereinbarung optiert und die Abfindung für die Jahre 2019-2023 in Anspruch genommen haben.




	Montag,  18.  Mai


Ù


	Monatliche und vierteljährliche MwSt.-Abrechnung
	· MwSt.-Abrechnung für April und Zahlung der geschuldeten Steuer;
· MwSt.-Abrechnung für das erste Trimester und Zahlung der geschuldeten Steuer mit Zinsen von 1% außer für die Steuerzahler mit der sog. „besonderen” vierteljährlichen Abrechnung

	Irpef 
Steuereinbehalte 
auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit 

	Zahlung der Steuereinbehalte im April auf Einkünfte auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit (geregelte und dauerhafte Mitarbeiter – Abgabencode 1001).

	Irpef 
Steuereinbehalte 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
	Zahlung der Steuereinbehalte im April auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (Abgabencode 1040).

	Irpef 
Andere Steuereinbehalte
	Zahlung der Steuereinbehalte im April auf:
· Provisionen aus Kommissions-, Agentur-, Vermittlungs- und Vertretungsleistungen (Abgabencode 1040);
· die Verwendung von Markenzeichen und geistigem Eigentum (Abgabencode 1040);
· Vergütungen für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind, Abgabencode 1040) und Stille Teilhaber, welche Kapital einbringen bzw. gemischte Verträge (Abgabencode 1030), sofern die Einbringung weniger als 25% des Reinvermögens des Unternehmens beträgt, wie es aus dem letzten Jahresabschluss vor Abschluss des Vertrags hervorgeht.

	Steuereinbehalte 
 von Kondominien
	Zahlung der Steuereinbehalte (4%) im April durch Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen bzw. einfachen Werkverträgen in Ausübung einer unternehmerischen oder nicht gewohnheitsmäßig erbrachten gewerblichen Tätigkeit (Abgabencode 1019 bei IRPEF, 1020 bei IRES).

	Vordruck F24/770
	Abführung der im April getätigten Steuereinbehalte auf:
· Einkünfte aus unselbständiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte;
· Einkünfte aus selbständiger Arbeit;
· Vergütungen von Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen (4%);
mit Mitteilung der “zusätzlichen” Daten, die im Vordruck 770 vorgesehen sind.
Die Option besteht nur für Steuersubstitute, die zum 31.12.2024 nicht mehr als 5 Angestellte hatten; bei Vorlage dieses Vordrucks kann auf den Vordruck  770/2026 verzichtet werden

	Steuereinbehalte 
auf kurzfristige Vermietungen
	Zahlung der Steuereinbehalte (21%) auf kurzfristige Vermietungen im April  durch Immobilienmakler und Steuerzahler, welche Internetportale führen und an der Zahlung der Mieten aus den kurzfristigen Vermietungen  beteiligt waren (Abgabencode 1919).

	Inail 
ZAHLUNG DER PRÄMIE
	Zahlung der INAIL-Prämie (zweite Rate): Saldo 2025 und Vorauszahlung 2026.

	                         INPS
IVS-Beiträge
	Zahlung der ersten Rate der Fixbeiträge der INPS-Verwaltung für Handwerker und Kaufleute (IVS) im Jahr 2026.

	                        Inps 
Angestellte
	Zahlung der INPS-Beiträge auf die Löhne der Angestellten im April.

	                      INPS
   Sonderverwaltung
	Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im April an Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter (bei Vergütungen über 5.000 €) durch die Auftraggeber.
Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im April an  Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind (sofern die Stillen Teilhaber keine Renten beziehen und in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind). 
Für Steuerzahler, die keine Renten beziehen, in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind, keine MwSt.-Nr. haben und Arbeitslosengeld beziehen („DIS-COLL“), beträgt der Beitragssatz 35,03%.




	Mittwoch,  20.  Mai




	ENASARCO
Zahlung der Beiträge
	Zahlung der Enasarco-Beiträge für das erste Trimester durch den Auftraggeber.



	Montag,  25.  Mai




	INNERGEMEINSCHAFTLICHE GESCHÄFTSFÄLLE
Monatliche Intrastat-Meldungen 
	Vorlage per Internet der INTRASTAT-Meldungen für April (Steuerzahler mit monatlicher MwSt.-Abrechnung).






	Sonntag,  31.  Mai




Ù
	MWST.
MONATLICHE STEUERERKLÄRUNG UND ABRECHNUNG
 IOSS
	Vorlage per Internet der Mehrwertsteuererklärung IOSS für den Monat April bei Versandhandel mit importierten Gütern (bei Lieferungen mit einem Warenwort von bis zu 150 €) durch Steuerzahler, die im (neuen) Einheitsschalter („Sportello unico“) für Importe (IOSS) eingetragen sind.




	Montag,  1. Juni




	MwSt. 
Mitteilung zu den MwSt-Abrechnungen
	Vorlage per Internet der Daten zu den MwSt.-Abrechnungen („LIPE“) für:
· die Monate Januar /Februar / März 2026 (Steuerzahler mit monatlicher MwSt.-Abrechnung)
· das erste Trimester 2026 (Steuerzahler mit vierteljährlicher MwSt.-Abrechnung)


	Tageseinnahmen 
der tankstellen
	Vorlage per Internet der Tageseinnahmen aus dem Verkauf von Benzin und Diesel als Treibstoffe im Monat April durch die Tankstellenbetreiber an die Zollbehörde. 

	Inps
Angestellte
	Vorlage per Internet des Vordrucks UNI-EMENS mit den Daten zu Löhnen und Beiträgen im Monat April.
Dies gilt auch für Vergütungen an geregelte und dauerhafte Mitarbeiter, Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter sowie für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (bei Verträgen, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind).

	CPB 2024-2025
ABFINDUNG FÜR DIE JAHRE 2018-2022
	Zahlung der fünfzehnten Rate (von maximal 24) mit Zinsen von 2% ab dem 31.3.2025 und von 1,6% ab 2026 der Ersatzsteuer für jene Steuerzahler, die den ISA unterliegen, für die zweijährige Steuervereinbarung optiert und die Abfindung für die Jahre 2018-2022 in Anspruch genommen haben.

	“ROTTAMAZIONE QUATER” – NEUERLICHE ZULASSUNG
	Zahlung der vierten Rate (von max. 10) für jene Steuerzahler, welche neuerlich zur sog. “rottamazione quater” zugelassen wurden, nachdem sie den entsprechenden Antrag bis zum 30.6.2023 gestellt hatten und dann von der Begünstigung ausgeschlossen worden waren, weil sie bis zum 31.12.2024 eine Rate nicht oder nicht zur Gänze abgeführt hatten. Eine Verspätung von bis zu 5 Tagen (und somit bis zum 8.3.2026) ist noch zulässig.

	VIERTELJÄHRLICHE
STEMPELSTEUER
elektronische Rechnungen
	Zahlung der Stempelsteuer auf elektronische Rechnungen ohne MwSt. (z.B. bei steuerbefreiten Geschäftsfällen oder solchen, welche außerhalb des Anwendungsbereichs der MwSt. liegen) im ersten Trimester mit einem Betrag von über 5.000,00 €. 

	Zuordnung RT-POS
	Mitteilung an die Agentur für Einnahmen der erfolgten Zuordnungen zwischen Registrierkassen und RT-POS im März.

	"Rottamazione-quater”
	Zahlung der zwölften Rate (von maximal 18) aus der sog. “rottamazione -quater”.
Die Zahlung ist auch dann gültig, wenn sie bis zum 8.6.2025 erfolgt
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